
 

 

 

Informationen zum Nachteilsausgleich 
 
 

Im Folgenden finden Sie Informationen zum Nachteilsausgleich für Prüfungskandidaten der PET und 
CAE Prüfungen. Schüler, die unter einer permanenten oder temporären Beeinträchtigung (z.B. 
Legasthenie, Seh-/ Hörbeeinträchtigung) leiden, müssen vor dem jeweiligen Anmeldeschluss einen 
Antrag zum Nachteilsausgleich beim Cambridge Institut einreichen.  
 
Für Legastheniker die eine zeitliche Verlängerung der Prüfung in Anspruch nehmen möchten ist 
grundsätzlich zu beachten, dass diese nur maximal 25% der regulären Prüfungszeit betragen und nur für 
die schriftlichen Prüfungsteile (PET: Reading & Writing; CAE: Reading and Use of English & Writing) 
angeboten werden kann. Des Weiteren kann die Beeinträchtigung bei der Benotung der Prüfung leider 
nicht berücksichtigt werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass jeder Antrag auf Nachteilsausgleich individuell unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten des Prüfungsortes und des zeitlichen Ablaufes geprüft und genehmigt werden muss. 
Bei weiteren Fragen zu individuellen Fällen melden Sie sich gerne telefonisch (+49 (0)89 212 69 706) 
oder per E-Mail (info@cambridge-bayern.de).  
 
Der Antrag muss vor Anmeldeschluss unter Angabe der Schule und einer Telefonnummer entweder per 
E-Mail oder per Einschreiben an das Cambridge Institut geschickt werden:  
 

Cambridge Institut 
Residenzstraße 22 
80333 München 

 
 
Für den Antrag zum Nachteilsausgleich sind folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Es muss eine Kopie des Attests zur Bescheinigung der Beeinträchtigung vorliegen. 
2. Es kann nur ein von einem praktizierenden Arzt oder Schul-Psychologen ausgestelltes und 

unterschriebenes Attest als Bescheinigung akzeptiert werden. 
3. Das Attest soll klar Auskunft über die genaue Art der Beeinträchtigung sowie über die daraus 

folgenden Einschränkungen während der Prüfung geben. 
 
Sämtliche erhobenen Daten werden selbstverständlich äußerst vertraulich und gemäß der geltenden 
Datenschutzverordnung behandelt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den 
Teilnahmebedingungen auf www.cambridge-bayern.de.  

 
 


